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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1957

Norm

ABGB §372 IId2

AVG §68

Gesetz über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht allg

Rechtssatz

Wenn ohne Erlassung eines Bescheides bloß faktisch Grundstücke für Wehrmachtszwecke beschlagnahmt wurden und

Ersatzland zugeteilt wurde, dringt die Räumungsklage des grundbücherlichen Eigentümers durch.
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